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Stellungnahme der Humanistischen Union zum Gesetzentwurf der Landesre-
gierung „Sechstes Gesetz zur Änderung des Verfassungsschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfahlen“, (Drs. 16/12120) sowie zum Gesetzentwurf der Frak-
tion der CDU „Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Verfassungs-
schutz in Nordrhein-Westfalen“ (Drs. 16/11892) 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

mit den oben genannten Gesetzentwürfen planen die Landesregierung und die Fraktion der 

CDU gravierende Änderungen hinsichtlich der Speicher-, Übermittlungs-, und Eingriffsbefug-

nisse des Verfassungsschutzes. Gegen die dafür vorgesehenen Regelungen bestehen erhebli-

che verfassungs- und datenschutzrechtliche Bedenken, so dass die Entwürfe in ihrer jetzigen 

Fassung nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Bestimmtheit und Verhält-

nismäßigkeit von grundrechtsbeschränkenden Normen genügen und daher aus Sicht der Hu-

manistische Union nicht haltbar sind.  

 

Zu den Gesetzentwürfen im Einzelnen:  

 

1. Speicherung von Belegdokumenten, die auch Daten unbeteiligter Dritter 
enthalten können (§ 8 Abs. 4 VerfSchG NRW-E Landesregierung) 
 

Der Gesetzentwurf sieht mit dem neu eingefügten Absatz 4 vor, dass Belegdokumente auch 

dann gespeichert werden dürfen, wenn in ihnen weitere personenbezogene Daten Dritter 

enthalten sind. Dies ist insoweit problematisch, da nicht auszuschließen ist, dass es sich um 
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Daten Dritter handelt, gegen die sich die behördlichen Maßnahmen nicht als Zielperson rich-

ten und die nur beiläufig in den Dokumenten genannt werden. Damit soll die Speicherung 

unbeteiligter Dritter ausdrücklich erlaubt sein. Zwar schließt der Entwurf mit der Formulie-

rung in § 8 Abs. 4 S. 3 VerfSchG NRW-E Landesregierung („Eine  Abfrage  der  in  elektroni-

schen  Sachakten  enthaltenen  personenbezogenen  Daten  ist  mittels  automatisierter Ver-

arbeitung nur zu Auskunftszwecken nach § 14 oder dann zulässig, wenn für sie die Voraus-

setzungen  der  Speicherung  nach  Absatz 1 vorliegen“) eine generelle Abfrage Daten Dritter 

aus. Ob aber mit dieser vermeintlichen Korrektur ein generelles Nutzungsverbot gemeint ist, 

ist fraglich. 

Unklar ist zudem, welche Personen als „Dritte“ im Sinn der Vorschrift anzusehen sind. Fallen 

hierunter auch Kontakt- und Begleitpersonen oder sonstige Randpersonen? 

 

2. Verarbeitung personenbezogener Daten von Minderjährigen (§ 9 Abs. 1 
VerfSchG NRW-E Landesregierung und Fraktion der CDU ) 
 

Bisher war die Verarbeitung von personenbezogenen Daten Minderjähriger vor Vollendung 

des 16. Lebensjahres unzulässig. Mit den vorliegenden Gesetzentwürfen soll die Altersgrenze 

für die Verarbeitung von Daten Minderjähriger nunmehr auf  das 14. Lebensjahr abgesenkt 

werden. Argumentiert wird hier im Wesentlichen mit den jüngsten Erkenntnissen, dass bei 

Minderjährigen – auch bereits vor Vollendung des 16. Lebensjahres – eine zunehmende Hin-

wendung zu extremistischen Bestrebungen einschließlich einer Radikalisierung zu beobach-

ten sei, die sich auch in massiver Gewaltanwendung äußere.  

Minderjährige bedürfen allerdings eines besonderen Schutzes, da sie sich in einer Orientie-

rungs- und Findungsphase befinden. Bestimmte politische oder gesellschaftliche Einstellun-

gen in einem kindlichen Alter bedeuten nicht zwangsläufig den Einstieg in verfassungsfeind-

liche Bestrebungen, sondern sind für die große Mehrheit lediglich eine Episode im Leben, die 

sich mit den persönlichen und sozialen Veränderungen und Reifungsprozessen im Laufe der 

Zeit legt. „Jugendsünden“ dürfen Minderjährigen nicht auf Dauer vorgehalten werden kön-

nen; dies muss auch im Verfassungsschutzgesetz Berücksichtigung finden.  

Nicht nachvollzogen werden kann, dass beide Gesetzentwürfe keine Differenzierung zwischen 

der Speicherung und der weiteren Verarbeitung von personenbezogenen Daten Minderjähri-

ger vor Vollendung des 16. Lebensjahres in Sachakten, amtseigenen Dateien und gemeinsa-

men Dateien vorsehen.  
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Auch wenn Jugendliche vor Vollendung des 16. Lebensjahres kürzeren Prüf- und Löschfristen 

unterliegen, stellt das eine Ausweitung der Erfassung dar, die dem kindlichen Alter wider-

spricht. Zudem birgt die Herabsetzung des Alters die Gefahr einer Stigmatisierung von Ju-

gendlichen und sollte daher dringend überdacht werden. Zwar ist nicht gänzlich auszuschlie-

ßen, dass es hierdurch zu Erkenntnislücken im Aufgabenbereich des Verfassungsschutzes 

kommen kann. Diese sollte der Gesetzgeber aber – was er bisher übrigens auch gemacht hat 

– bewusst in Kauf nehmen. Die hierfür bestehenden Gründe bestehen fort. 

 

3. Datenübermittlungen (§ 17 Abs. 2 VerfSchG NRW-E Landesregierung) 

 

Die Vorschriften zur Übermittlung personenbezogener Daten an Staatsanwaltschaften und 

Polizeibehörden widerspricht der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum infor-

mationellen Trennungsprinzip zwischen Polizei und Geheimdiensten (BVerfG, Urteil vom 24. 

April 2013, 1 BvR 1215/07, Rdnr.123). Regelungen, die den Austausch von Daten der Polizei-

behörden und Geheimdiensten ermöglichen, unterliegen angesichts der unterschiedlichen 

Aufgabenbereiche gesteigerten verfassungsrechtlichen Anforderungen. Dies hat das Bundes-

verfassungsgericht ausdrücklich und ausführlich in seiner o.g. Rechtsprechung zur Antiterror-

datei festgestellt. Zu bezweifeln ist daher, ob solche Datenübermittlungen, die an vergleich-

bar niedrigschwellige Voraussetzungen wie der bloßen Erforderlichkeit zur Aufgabenerfüllung 

geknüpft werden, einer verfassungsgerichtlichen Prüfung stand halten würden. Weil bereits 

eine Beschwerde gegen die ähnlich formulierte Regelung des § 19 Absatz 1 BVerfSchG beim 

Bundesverfassungsgericht anhängig ist (1 BvR 2354/13), sollte zumindest der Ausgang dieses 

Verfahrens abgewartet werden. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Prof. Dr. Fredrik Roggan 
Stellvertretender Bundesvorsitzender Humanistische Union 


